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E
inen Tag vor Weih-
nachten wurde in Vor-
arlberg ein 17-jähriger 
Jugendlicher festge-

nommen, weil er (laut damali-
gen Medienberichten) einver-
nehmliche sexuelle Kontakte 
mit einem 13- und einem 
12-jährigen Mädchen gehabt 
haben soll, die er in einer  
Diskothek kennengelernt hat-
te. Die Staatsanwaltschaft be-
antragte sofortige Untersu-
chungshaft. Das LG Feldkirch 
genehmigte.
Das strafrechtliche Mindestal-
ter für einvernehmliche sexu-
elle Kontakte (ausserhalb von 
Autoritätsverhältnissen) liegt 
(seit 1803) bei 14 Jahren. 1998 
stellte der Gesetzgeber einver-
ständliche sexuelle Kontakte 
mit 12- bzw. 13-jährigen Ju-
gendlichen bei geringem Al-
tersunterschied (3 Jahre bei 
Penetrationen, 4 Jahre bei an-
deren Sexualkontakten) straf-
frei.
Der Justizausschuss des Nati-
onalrates hielt damals aus-
drücklich fest:
„Der Ausschuss ist sich be-
wusst, dass die nicht zuletzt 
aus Gründen der Rechtssi-
cherheit erforderliche Nor-
mierung fixer Altersgrenzen 
zu Härtefallen führen kann, 
etwa auch dann, wenn das 
Geschehen knapp außerhalb 
des altersmäßig bestimmten 
Toleranzbereiches liegt. Bei 
der Rechtsanwendung sollte 
daher darauf Bedacht genom-
men werden, dass das Straf-
recht (auch außerhalb der im 
Gesetz festgelegten Toleranz-
grenzen) in geschlechtliche 
Beziehungen Jugendlicher 
nur mit der gebotenen Zu-
rückhaltung eingreifen soll. 
Dem wird durch einen sach-
gerechten Gebrauch der im 
Jugendstrafrecht und im Be-
reich der Strafzumessung zur 
Verfügung stehenden flexib-
len Instrumentarien Rech-
nung zu tragen sein.“ (1359 d. 
B. XX. GP, 16.07.1998)

Wille des Gesetzgebers 
wird ignoriert
In dem o.a. Fall wurde die 
Haft für ebensolche sexuellen 
Kontakte zwischen Jugendli-
chen verhängt, die „knapp au-
ßerhalb des altersmäßig be-
stimmten Toleranzbereiches“ 
liegen. Die Justizpraxis sieht 
auch sonst (zT) anders aus als 
es der Gesetzgeber wollte. 

2005 hat das LG Klagenfurt  
einen jungen Mann zu 1 Jahr 
Freiheitsstrafe, davon sogar 2 
Monate unbedingt, verurteilt, 
(bloss) weil er als 15-jähriger 
mit seiner 12-jährigen Freun-
din geschlafen hatte (orf.at 
27.09.2005) (siehe http://www.
parlament.gv.at/PAKT/VHG/
XXII/J/J_03654/index.shtml und 
http://www.parlament.gv.at/
PAKT/VHG/XXII/J/J_04452/ 
index.shtml).
Ebenfalls am LG Klagenfurt 
wurde 2003 über einen 16-jäh-
rigen eine 6-monatige Frei-
heitsstrafe verhängt, (bloß) 
weil er nach einem Diskothe-
kenbesuch mit einem 13-jähri-
gen Mädchen geschlafen hatte 
(orf.at 17.09.2003) (siehe http://
www.parlament.gv.at/PAKT/
VHG/XXII/J/J_03654/index. 
shtml und http://www.parla-
ment.gv.at/PAKT/VHG/XXII/ 
J/J_04452/index.shtml).

Brandmarkung als 
„Sexualstraftäter“
Sogar der Oberste Gerichtshof 
(OGH) bestätigte die Verur-
teilung eines unbescholtenen 
17jährigen zu einer (beding-
ten) Freiheitsstrafe von 2 Mo-
naten (OGH 11.10.2001, 13 Os 
111/00). Sein Verbrechen: er 
hatte 4 x mit seiner 13-jähri-
gen Freundin geschlafen. Der 
OGH sah eine „ungewöhnli-
che und auffallende“ Schuld, 
weil der Bursch mit seiner 
Freundin nicht nur 1 x son-
dern 4 x geschlafen hatte. Eine 
Diversion (bspw. Verfahren-
seinstellung gegen Probezeit) 
sei daher ausgeschlossen. 
Ebenso eine bloße Ermah-
nung (§ 6 JGG). Auch ein 
Schuldspruch ohne Strafe (§ 
12 JGG) oder unter Vorbehalt 
der Strafe (§ 13 JGG)  kämen 
nicht in Frage, so der OGH. 
Selbst eine Geldstrafe schied 
aus. Es musste, wegen der 
„schweren Schuld“, eine Frei-
heitsstrafe sein.

Mit einer Verurteilung als  
Sexualstraftäter ist die Auf-
nahme in die Sexualstraftäter-
datei verbunden. Bei jedem 
Wohnungswechsel wird die 
Sicherheitsbehörde des neuen 
Wohnorts verständigt, dass 
nunmehr ein Sexualverbre-

cher zuzieht. Seit 2009 ist  
zudem die Tilgungsfrist für 
Sexualstraftaten doppelt so 
lang wie für nichtsexuelle 
(Gewalt)Delikte und beträgt 
(bei Jugendlichen) 10 Jahre  
(§ 3 Abs. 1 Z. 2, § 4a Abs. 1 Til-
gungsG).

In dem eingangs geschilder-
ten Fall berichteten Medien 
späterhin, das 12-jährige Mäd-
chen habe eine Vergewalti-
gung behauptet. Der Kontakt 
mit dem anderen Mädchen 
war weiterhin unbestritten 
einverständlich.
Was das 12-jährige Mädchen 
betrifft, so erscheint eine 
Rechtfertigung mit einer fal-
schen Behauptung ungewoll- 
ten Sexualkontakts bei derar-
tigen Umständen nicht un-  
typisch (heimliches Hinaus-
schleichen in die Diskothek 
und Übernachten bei ei-
nem älteren Burschen, Auf- 
regung zu Hause und Recht-
fertigungsbedarf...). Der Vor-
wurf ist selbstverständlich 
gründlich und konsequent zu 
untersuchen, aber die sofor- 
tige U-Haft erscheint selbst 
unter diesem Aspekt unver-
ständlich. 
Auch im aufsehenerregenden 
Fall „Marko“ behauptete das 
13-jährige Mädchen Verge-
waltigung und alle Welt scholt 
die Türkei, die Marko inhaf-
tierte. Was war in Feldkirch 
anders, zu Weihnachten 2010?
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